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§ 1

Anwendungsbereich

Alle öffentlichen und privaten Sportanlagen und Sport-
stätten, einschließlich Fitnessstudios, Yogastudios, Tanz-
schulen und ähnliche Einrichtungen sowie Räumlichkei-
ten oder Orte, die für die temporäre Ausübung von Sport 
genutzt werden, dürfen zu Trainings- und Übungszwe-
cken nach Maßgabe der §§ 2 und 3 und zur Durchfüh-
rung von Sportwettkämpfen und Sportwettbewerben 
nach Maßgabe der §§ 2 und 4 betrieben werden. Der er-
laubte Betrieb umfasst auch Nebenanlagen, die unterge-
ordnet und für den Betrieb notwendig sind, insbesondere 
Sekretariate und Toiletten.

§ 2

Allgemeine Vorgaben

(1) Wer eine öffentliche oder private Sportanlage oder 
Sportstätte oder Räumlichkeiten, die für die temporäre 
Ausübung von Sport genutzt werden, betreibt, hat die 
Hygieneanforderungen nach § 4 CoronaVO einzuhalten, 
zuvor ein Hygienekonzept nach Maßgabe von § 5 Coro-
naVO zu erstellen und eine Datenerhebung nach § 6 Co-
ronaVO durchzuführen. Es gilt ein Zutritts- und Teilnah-
meverbot nach § 7 CoronaVO. Beim Abhalten der Ver-
anstaltung sind die Arbeitsschutzanforderungen nach § 8 
CoronaVO einzuhalten. Der Betreiber kann diese Pflich-
ten an Dritte, insbesondere an weitere Sportanbieter, 
übertragen; seine Verantwortung für die ordnungsge-
mäße Erfüllung der Vorgaben nach Sätze 1 bis 3 bleibt 
davon unberührt.

(2) Für Orte, die für die temporäre Ausübung von Sport 
genutzt werden, gilt Absatz 1 entsprechend. An Stelle 
des Betreibers tritt der Veranstalter.

(3) Abseits des Sportbetriebs ist, wo immer möglich, ein 
Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Perso-
nen einzuhalten, sofern nicht § 2 Absatz 2 in Verbindung 
mit § 9 CoronaVO etwas anderes zulässt. Falls Räum-
lichkeiten die Einhaltung des Mindestabstands nicht zu-
lassen, sind sie zeitlich versetzt zu betreten und zu ver-
lassen. Körperkontakt, insbesondere Händeschütteln 
oder Umarmen, ist zu vermeiden.

(4) Der Aufenthalt in Toiletten, Duschen und Umkleiden 
ist so zu begrenzen, dass ein Mindestabstand von 1,5 
Metern zwischen den Nutzerinnen und Nutzern einge-
halten werden kann. Der Aufenthalt in Duschen und Um-
kleiden ist zeitlich auf das unbedingt erforderliche Maß 
zu begrenzen.

§ 3

Trainings- und Übungsbetrieb

(1) Für die Durchführung eines Trainings- und Übungs-
betriebs gelten neben den Maßgaben des § 2 zusätzlich 
die Maßgaben der Absätze 2 bis 4 sowie die in § 9 Ab-
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einzuhalten, sofern nicht § 2 Absatz 2 in Verbindung mit 
§ 9 CoronaVO etwas anderes zulässt.

(4) Sportwettkämpfe und Sportwettbewerbe, die ganz 
oder teilweise auf öffentlichen Straßen und Wegen, auf 
oder in öffentlichen Gewässern, im öffentlichen Luft-
raum oder im öffentlichen Gelände durchgeführt werden, 
können von den zuständigen Behörden unter den Maß-
gaben des Absatzes 1 genehmigt werden. Davon ausge-
nommen ist die Pflicht zur Datenerhebung nach § 6 Co-
ronaVO außerhalb der vom Veranstalter ausgewiesenen 
Zuschauerbereiche.

(5) In einem bis einschließlich 3. November 2020 an-
dauernden Probebetrieb können Sportwettkämpfe und 
Sportwettbewerbe im Spitzen- und Profisport, insbeson-
dere bei bundesweiten Sportveranstaltungen der DFL 
Deutsche Fußball Liga GmbH und der Mitgliederver-
bände der Interessengemeinschaft Teamsport Deutsch-
land, abweichend von Absatz 3 Sätze 1 und 3 nach den 
folgenden Maßgaben stattfinden:

1. allen Zuschauerinnen und Zuschauern sind feste Sitz-
plätze mit einem Mindestabstand von 1,5 Metern in 
alle Richtungen zuzuweisen, sofern nicht § 2 Absatz 2 
in Verbindung mit § 9 Abs. 2 CoronaVO etwas ande-
res zulässt; solange Zuschauerinnen und Zuschauer 
sich nicht auf ihrem fest zugewiesenen Sitzplatz befin-
den, müssen sie eine nicht medizinische Alltagsmaske 
oder eine vergleichbare Mund-Nasen-Bedeckung tra-
gen, sofern kein Fall des § 3 Absatz 2 Nummer 1, 2, 5 
oder 6 CoronaVO vorliegt; 

2. die zulässige Zuschaueranzahl im Probebetrieb beträgt 
bei einer im Regelbetrieb in der Sportanlage oder 
Sportstätte maximal zulässigen Zuschaueranzahl

a) von bis zu 5.000 Zuschauerinnen und Zuschauern 
bis zu 1.000 Zuschauerinnen und Zuschauer,

b) von über 5.000 Zuschauerinnen und Zuschauern 
höchstens 20 Prozent der jeweils maximal zulässi-
gen Zuschaueranzahl des Regelbetriebs; 

3. sofern der Schwellenwert von 35 neu gemeldeten 
SARS-CoV-2(Coronavirus)-Fällen pro 100.000 Ein-
wohner in dem jeweiligen Stadt- oder Landkreis des 
Austragungsorts in den vorangehenden sieben Tagen 
(7-Tage-Inzidenz nach den Veröffentlichungen des 
Robert-Koch-Instituts) vor dem Tag des Sportwett-
kampfs oder Sportwettbewerbs überschritten wurde 
und das Infektionsgeschehen nicht klar eingrenzbar 
ist, dürfen keine Zuschauerinnen und Zuschauer bei 
dem Sportwettkampf oder Sportwettbewerb anwesend 
sein;

4. es dürfen nur personalisierte Tickets verkauft werden; 
der Verkauf von Tickets über Gastmannschaften (Gäs-
tetickets) ist untersagt; 

5. auf dem Gelände der Sportstätte oder Sportanlage sind 
der Ausschank und der Konsum von alkoholhaltigen 
Getränken untersagt; erkennbar alkoholisierten Perso-
nen ist der Zutritt zu verwehren; 

satz 1 CoronaVO genannte Personenzahl. Die in § 9 Ab-
satz 1 CoronaVO genannte Personenzahl gilt ausnahms-
weise nicht für Trainings- und Übungssituationen,

1. bei denen durch Beibehaltung eines individuellen 
Standorts oder durch eine entsprechende Platzierung 
der Trainings- und Übungsgeräte der Mindestabstand 
von 1,5 Metern durchgängig eingehalten werden kann;

2. für deren Durchführung eine Personenzahl zwingend 
erforderlich ist, die größer ist als die in § 9 Absatz 1 
genannte Personenzahl.

(2) Während des gesamten Trainings- und Übungs-
betriebs soll ein Abstand von mindestens 1,5 Metern 
zwischen sämtlichen anwesenden Personen eingehalten 
werden; davon ausgenommen sind für das Training oder 
die Übungseinheit übliche Trainings- und Übungssituati-
onen.

(3) Sofern der Trainings- und Übungsbetrieb in Gruppen 
stattfindet, soll eine Durchmischung der Gruppen ver-
mieden werden.

(4) Soweit durchgängig oder über einen längeren Zeit-
raum ein unmittelbarer Körperkontakt erforderlich ist, 
sind in jedem Training oder jeder Übungseinheit mög-
lichst feste Trainings- oder Übungspaare zu bilden.

(5) Die vorstehenden Absätze gelten auch für entspre-
chende Angebote der sonstigen Bildungseinrichtungen 
und -angebote jeglicher Art nach § 14 Satz 1 Nummer 6 
CoronaVO.

§ 4

Durchführung von Sportwettkämpfen und 
 Sportwettbewerben

(1) Für die Durchführung von Sportwettkämpfen und 
Sportwettbewerben gelten neben den Maßgaben des § 2 
zusätzlich die Maßgaben der Absätze 2 bis 5.

(2) Abweichend von § 2 Absatz 1 Satz 1 hat im Falle 
 eines Ligabetriebs oder einer Wettkampfserie der jewei-
lige Veranstalter ein über die Veranstaltungsreihe über-
greifendes Hygienekonzept zu erstellen. Dieses ist vom 
Betreiber der öffentlichen oder privaten Sportanlagen, in 
denen die einzelnen Veranstaltungen durchgeführt wer-
den, an die spezifischen Bedingungen vor Ort anzupas-
sen. Diese Pflicht kann an einen Dritten übertragen wer-
den; die Verantwortung des Betreibers für die Einhaltung 
der Vorgaben von Satz 1 bleibt davon unberührt.

(3) Untersagt sind Sportwettkämpfe und Sportwett-
bewerbe mit insgesamt über 500 Sportlerinnen und 
Sportlern sowie Zuschauerinnen und Zuschauern bis ein-
schließlich 31. Oktober 2020. Bei der Bemessung der 
Zuschauerzahl bleiben die Beschäftigten und sonstigen 
Mitwirkenden an der Veranstaltung wie Trainerinnen 
und Trainer, Betreuerinnen und Betreuer, Schieds- und 
Kampfrichterinnen und -richter sowie weiteres Funk-
tionspersonal außer Betracht. Unter den Zuschauerinnen 
und Zuschauern ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern 
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§ 6

Gastronomische Angebote und Betrieb  
weiterer Einrichtungen

Die Zulässigkeit und Ausgestaltung

1. des gastronomischen Angebots einschließlich der 
Ausgabe von Getränken und Speisen zum sofortigen 
Verzehr,

2. des Betriebs von angegliederten Einrichtungen und 
Dienstleistungen, insbesondere Kosmetik, Massagen 
und Saunabereiche,

3. des Betriebs von weiteren Einrichtungen, insbeson-
dere Einzelhandel und Souvenirgeschäfte

richten sich nach den für diese Angebote geltenden Vor-
schriften der CoronaVO sowie nach den aufgrund der 
CoronaVO erlassenen Rechtsverordnungen.

§ 7

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Corona-Verordnung Sport 
vom 3. September 2020 (GBl. S. 691) außer Kraft.

(2) Diese Verordnung tritt am 31. Januar 2021 außer 
Kraft.

6. das gemäß Absatz 2 Satz 2 zu erstellende Hygiene-
konzept hat insbesondere die Regelung von Personen-
strömen und Warteschlangen auf Grundlage der räum-
lichen Kapazitäten zur Umsetzung der Abstandsregel 
nach § 2 CoronaVO sowie die Darstellung der regel-
mäßigen und ausreichenden Lüftung und/oder Luft-
desinfektion bzw. filterung von Innenräumen zu ent-
halten; im Übrigen ist auch die Kapazität der örtlichen 
Infrastruktur (vor allem Sanitär, Gastronomie, öffent-
lichen Personennahverkehr, Individualverkehr) bei der 
Erstellung des Hygienekonzepts zu berücksichtigen; 
dieses ist den örtlich zuständigen Behörden vor Be-
ginn des jeweiligen Sportwettkampfs oder Sportwett-
bewerbs vorzulegen. 

§ 5

Sportunterricht und außerunterrichtliche 
 Schulsportveranstaltungen

(1) Die Pflicht zum Tragen einer nicht-medizinischen 
Alltagsmaske oder einer vergleichbaren Mund-Nasen-
Bedeckung bestimmt sich nach § 3 Absatz 1 Nummer 6 
i. V. m. Absatz 2 Nummern 1, 2, 6 und 7 der CoronaVO.

(2) Für die Durchführung von Sportunterricht und außer-
unterrichtlichen Schulsportveranstaltungen gilt die Klas-
senstärke oder Gruppengröße als Obergrenze.

(3) Jeder Sportgruppe oder Klasse ist für die Dauer des 
Sportunterrichts oder der außerunterrichtlichen Schul-
sportveranstaltung bestimmte Bereiche der Sportanlage 
oder Sportstätte zur alleinigen Nutzung zuzuweisen.

(4) Lehrkräfte und andere Personen, die am Sportunter-
richt oder an einer außerunterrichtlichen Schulsport-
veranstaltung beteiligt sind, haben untereinander einen 
Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Zu den und 
zwischen den Schülerinnen und Schülern einer Klasse 
oder Sportgruppe gilt das Abstandsgebot nicht, jedoch zu 
anderen Nutzern sowie Schülerinnen und Schülern ande-
rer Sportgruppen oder Klassen.


